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08.00.02 Vertragsmanagement  
[bookmark: _Hlk222749145]Die (un-)zulässige Rechtsberatung durch Projektsteuerer/Architekten/Ingenieure ist gesetzlich geregelt durch das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 
Baubegleitende Rechtsberatung als sicherer Weg für alle Beteiligten am Baugeschehen. 

Der Projektsteuerer/Architekt/Ingenieur hat seinen Auftraggeber auf die wegen der mit unerlaubter Rechtsbesorgung verbundenen haftungsrechtlichen Konsequenzen bei komplexen Bauvorhaben hinzuweisen. Eine fundierte rechtliche Beratung, während der gesamten Abwicklung des Bauvorhabens und darüber hinaus, hat der Auftraggeber sicherzustellen.
Durch seine Unterschrift, unter ein entsprechendes Papier, nimmt der Auftraggeber (Bauherr) den Sachverhalt zur Kenntnis. 


Zweck
Das Vertragswesen spielt deshalb eine so wichtige Rolle, weil es unmittelbar mit planenden und ausführenden Unternehmen gekoppelt ist. Fehler in den Vertragsdokumenten können deshalb sehr kostspielig werden. Vertragsgestaltung und Vertragsanalyse vor Vertragsschluss sind für das Projektergebnis von entscheidender Bedeutung. 
Da es bei der Leistungserfüllung oft zu Abweichungen von den SOLL-Vorgaben kommt, ist aktives, laufendes Vertragscontrolling und Risikomanagement notwendig. 
Aufgaben 
Bei der Abfassung von Verträgen ist zu beachten, dass Personen mit Verträgen arbeiten müssen, an denen sie i.d.R. nicht mitgewirkt haben. Klarheit des Textes sowie präzise Beschreibung der Leistungsziele müssen oberstes Gebot sein. 
· Verträge werden vorzugsweise in unserem eigenen Hause formuliert, weil sie dann von unserer Seite gestaltet (unsere Maximal- / Idealforderungen) werden können. 
· Jeder Vertrag ist zu analysieren als Vorbereitung für eine Vertragsverhandlung
· Verhandlung des Vertrages mit dem Ziel eines Kompromisses
· Nach Vertragsschluss Dokumentation der inhaltlichen Vorgaben (Finanzen, Termine, Qualitäten und Quantitäten) 
· Controlling macht periodische Abweichungsanalyse und Risikomanagement sowie Vorschläge für Anpassungen durch z.B. Vertragsergänzungen, Änderungen, ziehen von Zwischenpönalen, Teilkündigung, Billigung, etc., oder auch Vertragsabbruch
· SOLL/IST-Vergleich bei der Leistungsabnahme 
· Grundlage der Planerverträge ist die Leistungsmatrix der Planung der Planung 
· Grundlage von Realisierungsverträgen sind: Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen der Architekten und Ingenieure
· Verträge sind Q-relevant und müssen min. für zehn Jahre archiviert werden
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